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Amtlicher Teil

Erläuterung IV zur Verordnung des Bundesratsj
vom 10. Juni 1916 und der Bekanntmachungj
des Reichskanzlers vom 10. Juni 1916 betr. die 1
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und '
Strickwaren und die hiervon ausgeschlossenen

Gegenstände.
A. Zur Verordnung des Bundesrats.

3» 8 1.
1. Alle auf Grund von Pfandrechten o!>er in geriatlichen Aus¬

einandersetzungsverfahrenoder auf Grund sonstiger be¬
sonderer gesetzlichen Bestimmungenerfolgenden öffentlichen
Persteigerungen durch Gerichtsvollzieher oder zu Ber¬
steigerungen befugte andere Beamte oder öffentlich an-
gestellte Versteigerer, insbesondere die Versteigerung der
Pfänder der Leihanstalten, fallen nicht unter die Vec-
oordnung.

Die freihändigen Verknuse der verfallenen Pfände:
durch die Leihanstalten fallen unter die Verordnung.

Zu 8 7.
2. Tie in der Freiliste ausgeführten Gegenstände sind nur

im Kleinhandel frei, unterliegen jedoc., oer Lieferungs¬
und Herstellungsbeichränkring des § 7.

Zu § 7, 'Absatz I.
3. Agenten und sonstige Vertreter, die nicht im eigenen

Namen Gestchäste abschließen, sondern nur vermitteln, haben
haben keine Geschäftsverbindung im Sinne von 8 7 ■
Absatz. I. Tie dauernde Geschäftsverbindungmust zwischen j
dem vertretenen Lielercr und dem Abnehmer bestehen i

Soweit Agenten Eigengeschäfte (Propergeschäfte) tä¬
tigen ,dürfen sie nur an solche Abnehmer liefern, mit
denen sie in Eigengeschäften vor dem 1. Mai 1910 in dau¬
ernder Geschäftsverbindung gestanden haben.

Zu 88 9—11.
Begriff des Verbrauchers.

4. Verbraucher sind in der Regel diejenigen Personen, durch
deren eigenen Gebrauch oder in deren Familie oder in

deren Betrieb durch Gebrauch die Ware abgenutzt wird;
es fallen also hierunter auch industrielle oder sonstige
technische Betriebe hinsichtlich solcher in 8 1 der Bun¬
desratsverordnung oezeichneten Gegenstände, die sie durch
Gebrauch abnutzen, nicht aber hinsichtlich solcher Gegen¬
stände, die sic verarbeiten, um sie allein oder im Zu¬
sammenhang mit anderen Gegenständen weiter zu ver¬
äußern.

Betriebe hinsichtlich der Arbeitskleidung.
5. Tie Leitung von Betrieben oder ihnen angegliederten

Wohlfahrtseinrichtungen, die ihren Arbeitern oder An¬
gestellten Arbeitskleidung, gleichgültig ro gegen Vergütung
oder unentgeltlich, liefert, ist selbst als Verbraucher n.n-
znsehen. Tie Worte „(gegen Vergütung)" in 8 7 Ziffer
2 der Bekanntmachung der ReichSbekleivnngsstellevom
3. Juli 1916 zur Ausführung des 8 11 der Bundesrats¬
verordnung sind zu streichen.

An die Leitung von Betrieben oder ihnen angrglie-
dertcn Wohlfahrtseinrichtungen sind Arbeitskteider oder
die zur Herstellung bestimmten Stoffe nur gegen Be¬
zugsschein abzugeben. Für private Betriebe stellt die
für den Sitz des Betriebes zuständige Behörde nach
8 12 der Bundesratsverordniing den Bezugsschein unter
Beachtung des § 7 Ziffer 2 der Bekanntmachung der
Reichsbekleidungsstelle vom 3. Juli 1916 auf den Bedarf
des Betriebes aus . Betriebe von Behörden und den in
8 2 Ziffer 2 der Bundesratsverordnung genannten An¬
stalten haben die Erteilung von Bezugsscheinen auf Ar¬
beitskleidung oder zu ihrer Herstellung bestimmten Stoffe,
für die in diesem Falle die Reirbsbeklcidungsstellenach
8 2 Ziffer 2 und 8 16 der Bundesratsverordnung zu¬
ständig ist, auf dem von den Landeszentralbehörden Vvr-
gefchriebenen Wege zu beantragen.

Betriebe oder 'ihnen ungegliederte Wohlfahrtseinrich¬
tungen dürfen an ihre Arbeiter oder Angestellten, gleich¬
gültig ob gegen Vergütung oder unentgeltlich, ohne Bezugs¬
schein liefern. Die Arbeiter und Angestellten gelten >nso-
weit nicht als Verbraucher.

Die Lieferung von Arbeitskleidung an ihre Arbeiter
oder Angestellten ist daher solchen Betrieben oder ihnen
angegliederten Wohlfahrtseinrichtungen auch dann gestat¬
tet, wenn sie die Lieferung nicht gewerbsmäßig betreiben.
8 9 der Bundesratserordnung steht dem nicht entgegen.
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betriebe ftinflcfytticfy anbevcr ttießcnftfiiibr , CHenicinnil ^ tge
’.Uitctitcljmungev,  beide hinsichtlich gein.-!„ nntzigcr
Abgabe gegen Vergütung.

6. a)  Betriebe aber ihn eil ungegliederte WohlsahrtScinrich-
tungen .soweit sie ihren Arocitern oder Angestellten
nicht Arbeitskleidung , sondern andere in 8 1 der
Bimdesratsverordnung bczeicknete Gegenstände liefern,
falls

b) sonstige Wohlfahrtseinrichtungen , Kvnsumanstalten und
andere gemeinnützige Unternehmen , falls

sie vor dem 13. Juch 1916 den Kleinhandel (d. h. eine
Abgabe gegen Vergütung ohne Rücksicht auf die Preis-
stellung ) mit den iw 8 1 genannten Gegenständen nicht
gewerbsmäßig , sondern gemeinnützig betrieben haben , dür¬
fen diese Gegenstände auch künftig ,jedoch nur gegen
Bezugsschein , an die Verbraucher , jedoch nur an den
bisherigen Verbraucherkreis , veräußern . Tie ReichSb.'-
kleidungsstelle ist zur Erteilung der hierzu erfordert : .den
Ausnahme von 8 9 der Bundesratsverordnunq dura ; Ver¬
ordnung des Herrn Reichskanzlers vom 17. August 191G
ermächtigt worden.

Behörden in Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.
7. Behörden , soweit sie in Erfüllung gesetzlicher Armen-

Verpflichtungen , sonstiger gesetzlicher UnterstützunaS - oder
gesetzlicher Fürsorge -Verpflichtungen (z. B . an ? Grund
des Familienunterftützungs -Gefetzes) die in § 1 st er Bun-
desratsverordnung bezcichneten Gegenstände abgeben,deren
Verwendung in offener Armenpflege , Fürforgetätigkeit oder
dergleichen stattfinden soll, können anoronen , daß die
für ihren Bezirk zuständige Ausfertigungsstelle ihnen Be¬
zugsscheine über ihren Bedarf ausstellt . Tiefe Behörden
gelten insoweit selbst als Verbraucher.

Tiefe Behörden sind verpflichtet , jede Abgabe eines in
8 1 der Bnndcsratsveroronung bezcichneten G »genstnnds
der für den Abnehmer zuständigen Ausfertigungssteche von
Bezugsscheinen anzuzeigen . Auf Grund dies. Anzeige hat d.
Aussertigungsstelle die Abgabe gleich.der Ausfertigung eines
Bezugsscheines in die Personalliste des Abnehmer ? einzu¬
tragen . Tie Eintragung in die Warenliste erfolgt bei
Auskertignng des Bezugsscheines kür die Behörde ; des-
halb hat eine nochmalige Eintragung in Vie Warenliste
bei Eintragung der Anzeige in die Perfronallisie des
Abnehmers zu unterbleiben . Vordrucke Nr . 101 der An¬
zeigen können Behörden von der ReichsbekleiduiigZstc'.le
nnentgeltlich beziehen.

Für die geschlossene Armenpflege gilt die in 8 2
Ziffer 2 und 8 16 der Bunoesratsverordnuny getroffene
Bestimmung,

Behörden ohne gesetzliche Verpflichtungen , Gemeinnützige
Unternehmungen und Privatpersonen , sämtlich hin¬
sichtlich unentgeltlicher Abgabe (Schenkung ).

8. a) Behörden , jowcit sie nicht in Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen

b) alle sonstigen gemeinnützigen Wohifahrts -, Unter-
stützungs- und Fürsorge -Unternehmen oder Prii -atper-
sonen, soweit sie

die in 8 1 der Bundesratsverordnung bezcichneten Ge¬
genstände unentgeltlich abgeben (schenken), sind eoenfv wie
die Personen ,an die die unentgeltliche Abgare erfolgt
(Geschenknehmer), als Verbraucher anzusehen.

Bezugsscheine dürfen solchen Behörden , Unternehmen
oder Privatpersonen jedoch nicht ausgestellt werden . Ge¬
werbetreibende dürfen an sie im Kleinhandel und in der
Maßschneiderei vie in 8 1 der Bundcsratsverordnung be-
zeichneten Gegenstände nur gegen Abgabe des Bezugsschei¬
nes veräußern .den «ich der Geschenknehmer bei der für
ihn nach 8 12 der Bundcsratsverordnung zuständigen
Stelle aus keinen Namen zu beschaffen und der fchen-

feiiben ^ eftür &e , 1! 1111-iu .-l . iit rn „ bet - rilmlpn  illv Be,-
miffetinin bei - .‘öittgn &e NN ben ©erocrBetrcVBeitbcn AI,
übergeben hat.

Zu 8 11.
9. An Schneider , Schneiderinnen , Hausierer , Marktreisende

und Reisegefchäste dürfen Waren , vie sie snr sich im
eigenen Namen erwerben , um Tie verarbeitet oder un¬
verarbeitet weiterzuveräußern , ohne Bezugsschein geliefert
werden : Lieferungen nn sie find aber der Beschränkung
deb 8 7, Abs. 1 unterworfen.

Sie dürfen nur gegen Bezugsschein an di, Verbraucher
veräußern ; den Schneidern und Schneiderinnen ist deshalb
zu empfehlen , sich vor Anfertigung Lei bestellten Gegen¬
standes den abgestempelt , n Bezüglichen vom Beste),er
aushändigen zu lassen.

Zu) 8 11 und 12.
10. Für den Erlaß von Bestimmung ^ über die Aus¬

stellung von Bezugsscheinen sind vie Lanoeszentralbehör-
dcn beziehentlich die Kommunalveröunoe zuständig . Tie
ReichSbekleidungsstelle hat lediglich, Bestimmungen zu tref¬
fen, soweit sich eine Gleichmäßigkeit in d,r Turchftih-
rnng erforderlich macht oder Maßnahmen , die dem Zweck
der Bundesratsverordnung zuwidcrlüNsen, auSge' chaltet
werden müssen. Teshalü wird oestimm) :

a) Truck und Verkauf von Bezugsscheinen ist jedem ge¬
stattet , Tie Vordrucke müssen jedoch nach Form , Farbe
und Inhalt dein Muster der Reichsbekleidungsstelle
genau entsprechen und dürfen keinen weiteren Aufdruck
erhalten . Insbesondere ist der Ausdruck od.r die Ans-
stempelung einer Firma verbeten . Nur dir Finna
des Truckers , wenn sie nicht gleichzeitig die Finna
des Verkäufers von Web-, Wirk- und Strickmaren ist,
darf unter hinznsügnng des Weite ? „Truck" ans der
Rückseite unten angebracht werden.

Bezugsscheine, die diesen Vsrjchriftcn wioerkprechen,
find von den Prüflings - und Anskertigungssteklen zn
rückzuw eisen.

• l ) Tie zuständige Behürde kann das Anstiegen ncu Be-
zngsscheinvordrucken in den Geschäften, die Ausfüllung
der oberen Teils der Bezugsscheine uno die Einsendung
oder Abgabe dieser Bezugsscheine an die Prünmas-
stellen und Ausfertiguigsbehördn ! knrw die Berkön
fer gestatten . Tiefes Verfahren darf jedoch nicht zu
einer dem Zwecke der Verordnung und der behördlichen
Prüsungspflicht zuwiderlaufcndcn schablonenhaften -Aus¬
fertigung der Bezugsscheine führen . Tic Bescheinigung
der Notwendigkeit ohne weitere Unterlagen darf des¬
halb sowohl bei Einsendung oder Vorlegung der Be¬
zugsscheine durch vie Vertänfer wie bei Einsendung
durch den Antragsteller selbst nur dann erfolgen , wenn
die Vermutung für die Notwendigkeit der Anschaffung
spricht. Tie Prüfungsstelle ist in jedem Falle berech¬
tigt und erforderlichenfalls verpf .icktet, weitere Un¬
terlagen für die Notwendig : ,it oer Anschaffung, ins¬
besondere da? persönliche Erscheinen des Antragstel¬
lers zu verlangen . Ferner ol die AüssertigungSbe-
hördc stets nachzuprüfen , ob die Person , au ? deren
Namen der Bezugsschein lautet , auch wirklich den
Antrag gestellt hat und ob sie zum Bezirk der
Ausfertigungsbehörde gehört . Hierzu wird , wenn diese
Voraussetzungen nicht anderweit nn Mcwic .cn sind, be¬
sonders im Falle der Einsendung oder Vor .egnna des
Bezugsscheins durch den Verkäufer die Beifügung eines
urkundlichen Nachweises (z. B . WohnungSau -weis ) er¬
forderlich sein. Die Auskertianngschyörde darf den an«
gefertigten Bezugsschein jedenfarls nur dann an den
Verkäufer zurücksenden ober zurückgeben, wenn oie Iden¬
tität des wirklichen Antragstellers mit der Person , au?
deren Namen der Bezugsschein lautet , einwandfrei

m  * j
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Verboten ist, die Ware dem Käufer zu iider-
geben oder den Lkanfprcis anzunehmen, bevor ser
Verkäufer in den Besitz des von der Ausfertigungsbe¬
hörde abgestcmpelten Bezugsscheins getaugt ist.

Tie zuständige Behörde ist, abgesehen von der
strafrechtlichenVerfolgung, jederzeit in der Lage, bei
Verstößen gegen diese Bestimmungen hier ciu-rber*
liche Genehmigung zu diesem Verfahren im Einzetfalle
oder kür ihren ganzen Bezirk zu widerrufen. Auch
muß sich die ReichsbekleidungsstelleVorbehalten, be¬
sonders im Falle mißbräuchlicher, sem Zweck der Ver¬
ordnung zuwiderlaufender Ausnutzung sie Zulässigkeit
dieses Verfahrens ganz aufzuheben.

Zu 8 n
11. Bei Verwendung des BezugsscheinvordrucksD darf die

Abstempelungdes rechten Abschnitts ,,Ausgefertigt" durch
die ausfertigende Behörde erst erfolgen ,wenn durch d>e
Prnfungsstetle der linke Abschnitt,,Tie Notwendigkeit der
Anschaffung wird bescheinigt" unterschrieben oder abge-
stempelt ist. Sind Prüfungs - und Ausfertigungsstelle
vereinigt, jo ist Bezugsscheinvordr'-ck A z „ verwenden
oder find beim VordruckB veide Abschnitte abzustempeln.

12. Bruchteile von Metern sind in Warenlistie1 und 2 wcgrn-
lnssen, wenn sie unter 50 Zentimenter betragen, und
als voller Meter zu rechnen, wenn sie 50 Zentimeter
oder mehr betragen.
Zn 8 13.

M Tie Behörde hat die von den Gewerbetreibenden monatlich
abzuliefernden Bezugsscheinenach Firmen und Monaten
geordnet aufzubewahren; iie dienen zur Uckerwamnng
der Gewerbetreibenden yinstchtlich der Veräußerung nur
gegen Bezugsschein und dürfen nur mit Genehmigung der
Reichsbekleidnngsstelle vernichtet werden.

(Schluß folgt.)

I .-Nr. II. 9716. Diez,  den 20. September IN6.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Unter Bezugnahme aus die Verordnung des Kreisaussiwiffcs
vom 15. September 1916 - - Kreisblatt Nr. 218 — bete bi?
Versorgung der Bevölkerung mit Speisefette, eriuche ich die
Aufkäufer und AuMuferinnen in Ihrer Gemeinde zu beauf¬
tragen ,dic Butter  jeden Dienstag und Mittwoch
anfzukaufcn und spätestens am Mittwoch abend  bei der
Sammelstelle gegen Bezahlung ao zu liefern.  Ebenso sind
die Landwirte, oie buttern, dahin zu verständigen, daß sie
verpflichtet sind ihre Butter , soweit sie sie nicht im eigenen
Haushalt verbrauchen — 180 gr. pro Woche und Kops — und
soweit sie sich nicht der Aufkäufer bedienen, ebenfalls am
Mittwoch bei der Sammelstelle abznliefern.

Ferner haben Sie in ortsüblicher Wetze bekannt zu machen,
daß die Aettver,orgungsberechtigten  gegen Fett¬
karte bei der Sammelsteile Butler am Donnerstag Vor¬
mittag bis 12 Uhr mittags einzukaufen haben.

Dem Inhaber der Sammelstelle  wollen Sie
von dieser Verfügung Kenntnis geben und ihn veranlassen,
daß er die a m Donnerstag nicht verkaufte Butter spätestens
am Tonnersrag Abend zur Beförderung nach denjenigen Stel¬
len aufgibt, die ihm von der Knisfkttstelle — Landrats¬
amt — bezeichnet find. Es ist besonders darauf hinzuweifen,
daß er verpflichtet ist, in irgend welchen Zweifelsfällen um
Donnerstag Nachmittag bei der Kreisfettstelle — Fern'vrech-
nummer 39 — anzufragen. Ter Ueberfchuß ist ans jeden Fall
cm Donnerstag der Kretzssettstelle telephonisch zu melden.

"5. v U ts et\ St V' \ . te . t>cv an Die TtM\Ueve 'cj,c.« aeY tv' V,DU met-
Den Tau « , Del«&«t Dl« aul .«citete « wie DIDDet ■i .VJ »ldar PuinD.

Tie Bulterezeugee  Hanen Die zu henachAchligen,
daß sie ihre Butter am Montag herzustetlen haben, damit sie
im frischen Zustande in den Bertehr gelangt.

Die Aufkäufer  luibcn am 26. und 27. September
mit ihrer Arbeit zu beginnen, was ihnen und dem SammB-
stellinhaber ausdrücklich zu eröffnen ist. Der Perkaui von
Butter an die Bevölkerung Hat das erstemal am Donnerstag,
den 28. September und zwar oiemal noch ohne Reichsfett¬
karte, aber nur innerhalb der zugelaisenen Mengen zu er¬
folgen.

Diese Berfiigung gilt, in erster Linie für diejenigen Ge¬
meinden, die mehr Butler erzeugen, als die Gemeindeange¬
hörigen verbrauchen dürfen. (Neberfchußgtmeinden)

Denjenigen Gemeinden, die weniger Butter erzeugen, die
also Bedarfsgemeinden sino, wird Butter in gleicher Weise
wie den Stödten noch Möglichkeit durch die Kreisfettstelle
übciwiesen werden. In diesen Bedarfsgemeinden hat der B-n-
kauf der Butter an die einheimische Bevölkerung ebenso wie in
den Städten am Samstag zu erfolgen.

Sollten Sic nicht rechtzeitig im Besitz der Zulasinngsbe-
scheinigungen für die Aufkäufer und Sammelstellen gelingen
ermächtige ich Sie , den von Ihnen vorgefchlagenen Personen
vorläufig die Genehmigung zu ihrem Betriebe zu erteilen.

Der Borfitzende de» KreiSanSschnfle».
Tuderstadt.

J .-Nr . II. 9683 Diez,  den 18. September 1916.
An die Herren Bürgermeister

Betr . Waisenpflegegeld-Anforderungslisten.
Die Wiiisenpflegegeld-Anforderiingslisten für das II.

Vierteljahr (1. Juli dis 30. September 1916) sind mir bis
spätestens zum 25 . d. Mts,  vorzulegeu . Die For¬
mulare gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu.

Der Termin ist genau e i n z u h a l t e n und
darf nicht überschrttc » werden

Der Landrar.
Duderstadt.

T i e z,  den 21. September 1916.
Betr . das Einkochen von Zw.tschenkraut«sw.

Ich mache wiederholt darauf aufmerksam, daß das Ein¬
kochen von Zwetschen nicht in verzinkten Kesseln vorgenom¬
men werden darf , da die Marmelade ungenießbar und direkt
gesundheitsschädlichwird . Wenn das Eiukochen nicht in den
in allen Gemeinden belassenen Kupferkesseln erfolgen kann,
empfiehlt es sich, das Einkochen in Emaille - oder in ver¬
zinnten Gefäßen vorznnehmen.

Der Land rat.
Duderstadt.

Nichtamtlicher Teil»
König Ferdinand beim Erzherzog Karl.

WTB . Wien,  19 . Sept . Zar Ferdinand von
Bulgarien , der vor wenigen Tagen im deutschen Haupt¬
quartier bei Kaiser Wilhelm II. weilte, traf am 15. Sep¬
tember am Standorte des heeresgruppenkommandos Erz¬
herzog Karl  ein , um dem Erzherzog-Thronfolger einen
Besuch  abznstatten . Mit Zar Ferdinand kam auch Kron¬
prinz Boris . In der Begleitung des Königs befanden sich
Exzellenz Dobroivitsch und die Flügeladjntanten Oberst
Stojanow und Major Kalfow. Zar Ferdinand batte gebeten,
von jedem Empfang Abstand zu nehmen. Im Bahntzvf
des dem erzherzoglichen Hauptquartier zunächst liegenden
Ortes fand sich daher nur Erzherzog Karl , begleitet von
stimm Flngelaojuranten , zur Begrüßung des befreundeten
und Verbündeten Monarchen sowie seines Thronerben ein.
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beit (irifltevwg’XfmmfoIgcv mit tvieDirfloltem .Wurfe. Vlinl)
Ne Sflegiitfsuttg slvifefjcn Den bei Den  Thronerbe, , war unge¬
mein herzlich. Kronprinz Boris  trug die Uniform
eines Majors des den Namen 'seines Vaters führenden
k. und k. Husaren-Negiments Nr . 11. Tie Fürstlichkeiten
bestiegen sodann wieder den Wagen des Königs, um in
dessen Talon eine längere Besprechung zu pflegen. Danach
wurde die Fahrt in das Hauptquartier des Erzherzogs mit
Automobilen anoetreten . Dort empfing Erzherzog Kars
den Besuch des Königs und des Kronprinzen . Abends fand
bei dein Erzherzog Thronfolger zu Ehren des Zaren der Bul¬
garen und des Kronprinzen Boris eine Tafel statt , an der
die beiden Gefolge und der enoere Stab des Thronfolgers
teilnahmen . Am nächsten Tage begab sich der Erzherzog
Thronfolger mit seinen Gästen an die Front der Armee
des Generalobersten v. Köveß. Von einem Gesechtsstand- .
punkte, dann von einem Artillerie -Bevbachtungsstarrde aus !
konnte Zar Ferdinand die feindlichen Linien, sowie einen
eben im Gange befindlichen Kampf verfolgen. Im Feld- j
empfing König Ferdinand die huldigenden Grütze seines
k und t . Husarcnregiments , dessen Kommandant vor ihm ;
erschienen war . Als Erinnerung an den an der Heeresfront j
des Erzherzogs Karl verbrachten Tag überreichte Zar Fer- l
dinand dem Erzherzog, dem Generalobersten v. Köveß und
dem Kommandanten des Husarenregiments Nr . 11 das
Emblem feiner Armee . Gleichzeitig verlieh der König vielen
Elserhusaren Auszeichnungen. Erst am späten Nachmittag
kehrte der Erzherzog Karl mit seine» Gästen von dem Frvnt-
besuchc zurück. Abends gab der König der Bulgaren im
Hofsonderzugc eine Tafel zu Ehren des Erzherzogs. Nach
berzlicher Verabschiedung verließen König Ferdinand und
Kronprinz Boris den Siondoru des Heeresgruppenkominaa-
dvs. Zar Ferdinand hat oem Erzherzog-Thronfolger das
Ritterkreuz für Tapferkeit verliehen.

bdtt fdfy- B II ttfirt ' i frl’  -

Ter deutsche Kaiser zu Besuch beim Erz¬
herzog Karl Stefan.

WTB2 etuber fl. LI. Sept. Der amtlichen Gazen
Lowowska wird aus Zywiec(Saybusch) gemeldet: Montag¬
nachmittag ist der deutsche Kaiser  mit Gefolge zum
Besuche des Erzherzogs Karl Stefan und Gemahlin hier
cingetroffen Er blieb beinahe eine Stunde im erzherzog- ,
lichcn Schlosse Die Gemeinden Zablocie, Jftp , Zywicc
hatten Flaggenschmuck angelegt. Die Schuljugend, sowie
eine zahlreiche Menschenmenge begrüßten den deutschen Kaiser
bei der Vorbeisahrt mit begeisterten Zurufen In der ver¬
gangenen Woche hate im Schlosse des Erzherzogs Karl
Stefan der König der Bulgaren mit Gefolge geweilt. Am ,
13. September war der Armceoberkommandant Erzherzog,
Friedrich zum Besuche des Erzherzogs. Ka>l Stefan in
Saybusch

tTitlta biiiclf bie
j türWfcficn Stviiftc . _

17 <3 c p t : ein Der  Somme erringen die dendfchen Gruppen
ihn -teile . Gin sehr starker russischer Angriff bei

Luck scheitert unter enormen Verlusten namentlich für
die russische Garde . — Weitere Verfolgung in der
Dobrndscha.

1S. S ept . : Die gewaltige Sommeschlacht entscheidet sich
nördlich der Somme zu unseren Gunsten, südlich des
Flusses werden die völlig zerschossenen Dörfer Ver-
mandovillers , Beruh und Denicourt aufgegeben. —
Ein erneuter Sturm der Russen bei Luck wird schon
in seinen Anfängen durch unser Feuer erstickt. — Bei¬
derseits der Narajowka wird den Russen in sehr er¬
folgreichem Gegenstoß Terrain abgenommen. — Zn
Siebenbürgen günstige Gefechte. — Tie geschlagenen
rumänisch-russischen Truppen haben neue Stellungen
auf der ungefähren Linie Rasowa—Tuzla bezogen.

19. Sept . : Im Sommegebiet durch schlechte Witterung
keine größere Kampshandlung . Französischer Angriff
am Toten Mann gescheitert. — Bei Zarecze ein stark
befestigter russischer Brückenkopf genommen. Dabei
2542 Ge sang-ne gemacht. Vergebliche russisch-rumä¬
nische Sturmversuche bei Dorna Watra . — Zn
Siebenbürgen die Rumänen geschlagen. — Bei Flo-
rina haben sich neue Kämpfe entwickelt.

20 . Sept .: An der Somme werden feindliche Angriffe ab-
gewiesrn. — Angriffe der Missen bei Luck werden im
Keim erstickt. — In Siebenbürgen werden die Ru¬
mänen über den Szurduk-Paß zurückgeworfen. — In
der Dobrndscha heftige wechselvolle Kämpft . ■— Bul¬
garische Erfolge in Mazedonien.

21 . Sept . : Handgranatenkämpfe bei Cvureelette, nörd¬
lich der Somme . Im Abschnitt Thiaumont -Flerh
französische Angriffe abgeschlagen. — Neue starke rus¬
sische Angriffe westlich von Luck brachen blutig zu¬
sammen. Erfolgreiche Fortsetzung des Kampfes an der
Najarowka . — Fortschritte beiderseits des Vnlkan-
passes in Siebenbürgen . — Erfolgreiche Kämpft bei
Flvrina . Serbische Angriffe an oer Moglenafront ab¬
geschlagen.

Kriegs -Chronik.
Ist. Sept . : Ein französischer Turchbrnchsversuch zwischen

Rancourt und der Somme scheitert unter schweren
blutigen Verlusten fiir den Feind. Ebenso mißglückt
ein starker englischer Angriff auf Thiepval . — In
den Karpathen werden verlorengegangene Punkte
westlich des Capul zurückerobcrt. — In der Tobrud-
scha ist der Feind in die Linie Cuzgun-Cara Liner
zurückgeworftn. — In Mazedonien heftige Kämpfe. _

16 Sept . : Heftige Kämpfe im Sommegebiet. Ein starker j
Stoß von etwa 20 englisch-französischen Divisionen
Achtete sich gegen die Front zwischen Ancre und der
Somme . Nach heißem Ringen wurden wir durch die
Dörfer Conrcelette , Martinpuich und Fler ? zurückge¬
drückt. In Siebenbürgen rumänische Stellungen ge¬
nommen . Entscheidender Sieg in der Dvbrndscha.

Wir sind von der Geschäftsstelle drr Reichs-
Gerstevgksrllschastm. b. H. Berlin für den Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden als Kommissionär zum Ein¬
kauf von Gerste im Unterlahnkreis bestellt worden
und zahlen für gute gesunde, geruchfreie Gerste
M. 34. - für lOO Kg frei hier oder ab Verlade¬
station. Da später ein niedrigerer Preis gezahlt
wird, so Litten wir die Herren Landwirte, die
Menge, welche sie abgeben wollen, bezw. müssen,
baldigst ihrem Herrn Bürgermeister zum Verkauf
anzumelden. issi

Marti « Fuchs ®- »>. b. H.. Diez.
Bekanntmachung.

Samstag , den 23. Sept . d. Js . können die
Inhaber der Fleischkalten wie folgt Fleisch beziehen:
Die Nrn. 392 bis Ende und 1 bis 59 bei Metzger-

Karl Groß, Oberedorfstraße,
Nrn. 60 bis 209 bei Metzger Fritz Schuster, Unteredorfstr,
Nrn 210 bis 300 bei Metzger Philipp Schuster, Diezerstr.,
Nrn 301 bis 391 erhalten auf ihr Anteil Wurst.

Freiendiez , den 22. September 1916.
Die Polizeiverwaltung.

Verantwortlichs. d. Schriftleitunq: H. Sommer. Bad Ems

. ..
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